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Informationen zur  
Aufnahme in den  Breisgauer Sängerbund e.V.: 
 

Die Aufnahme in den Breisgauer Sängerbund und damit in den Badischen - und den 

Deutschen Chorverband erfolgt mit formlosen Antrag an die Geschäftsstelle des 

Breisgauer Sängerbundes. 

Danach sind ein Bestandsbogen und eine Darstellung über die Alterstruktur und die 

Aktivitäten des Chores auszufüllen. 

Nach der Bestätigung der Aufnahme durch den Badischen Chorverband erhält der 

Verein eine Vereinsnummer, die für alle weiteren Geschäftsvorgänge verwendet wird. 

 

Im Breisgauer Sängerbund wird der Verein aufgrund seiner geografischen Lage im 

Breisgau einer der derzeit 9 Chorgruppen zugeordnet. 

 

Unsere Mitgliedvereine zahlen:   
- alle Beträge/Abonnements gehören zur Mitgliedschaft und gelten für ein Jahr -  
 
1) Mitgliedsbeiträge pro Jahr * 

 

 Je erwachsenes aktives Mitglied..................................  €  6,80 

 

(davon gehen an den BCV 3,-- € und DCV 1,80 €) 

 

 Je Mitglied im Kinderchor ..............................................  € -,50 

 (an den Deutschen CV sind -,70 € vom BRS abzuführen,  

die Differenz von -,20 € trägt der  Badische Chorverband) 

 

 
2) Zeitschriften für den Verein 

 

Badenvokal 

5 Pflichtexemplare 15,80 €  

Adressaten beim Verlag angeben!       € 79,00 

 

Neue Chorzeit vom Deutschen Chorverband (DCV) 

2 Pflichtexemplare 

Adressaten beim Verlag angeben!         € 23,30 

 

„Horch Her“ Infoblatt des Breisgauer Sängerbundes 

Erscheint in der Regel monatlich 

3 Exemplare , Versand an eine Adresse!                                                                                          

kostenlos 

________________________________________________________ 

 

Der Badische Chorverband  
bietet den Vereinen die Möglichkeit, eine günstige  

 
3) Unfallversicherung * 
 

bei der BGV Badische Versicherung  abzuschließen 
- nicht im Beitrag enthalten, sondern extra zu beantragen, wenn gewünscht - 

 

- pro Person  - aktives Mitglied       €  0,29 
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versichert sind 

 

bei Invalidität 15.000 € 

Krankenhaustagegeld  10,-- € 

Bergungskosten  5.000,-- €  

 

- passive Mitglieder, die z.B. beim Auf- und Abbau  

von Festzelten etc.  helfen -  pauschal  je Verein   € 3,48 

 

- jeweils zuzüglich Vers. Steuer (z.Zt.  19 %) 

 

_________________________________________________________ 

 

 
Die Gegenleistungen der Dachverbände: 
 

 

Deutscher Chorverband (DCV) 
 

Haftpflicht- und Rechtsschutzvers * 
- im Beitrag enthalten  

 

Ehrungsunterlagen für Sängerinnen und Sänger > 50 Jahre und für Vereine  >75 Jahre  

Zelter –Plakette, 100 Jahre 

Conradin-Kreutzer –Tafel, 150 Jahre 

 

Zuschüsse vom Badischen Chorverband (BCV)  
- Dirigentenzuschuss                           €  280,-- pro Verein 

 

- Extra-Zuschuss für Kinderchöre         €      5,15 pro Kind 

Diese Zuschüsse erfolgen, sobald der Chor Mitglied im BCV ist jährlich. 

Der BCV übernimmt außerdem: 

Bereitstellung von Unterlagen für Sänger/innen -Ehrungen > 40 Jahre und Ehrungen für 

Dirigenten/innen und Vereine  

-Jubiläumszuwendungen   

 
 

 

Der Breisgauer Sängerbund (BRS) 

gibt keine direkten  Zuschüsse.   

 

Der BRS finanziert/bezuschusst die folgenden jährlichen Angebote: 

 

musikalische Fortbildung für Chorleiter und Vizedirigenten, Stimmbildungsseminare für 

Sängerinnen und Sänger; Seminare für Vorstands- und Vereinsarbeit, sowie Seminare für 

die Fortbildung von Jugendchorleitern für Kindergarten und Grundschule. Für die 

Veranstaltungen wird eine geringe Teilnehmergebühr erhoben. 

Für welche Aktivitäten der Kinderchöre der BRS auf Antrag der Vereine einen Zuschuss 

zahlt, entscheidet das geschäftsführende Präsidium jedes Jahr neu. 

 

Vom Breisgauer Sängerbund werden die Ehrungsunterlagen für > 25 Jahre 

bereitgestellt. 
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Für neu hinzukommende Chöre zahlt der Breisgauer Sängerbund einen 

Willkommensgruß von 150,00 €. 

 

 

 

Zuschüsse gibt es vom  Badischen Chorverband 

 

a)für Schulungen und  Qualifizierung  von Chormitgliedern 

 (Stimmbildung, Chorwochenende), Chorleitern, Führungskräften und 

Jugendleitern. 

Anträge sind  mit Kostenaufstellung (Finanzierungsplan) direkt an den BCV zu 

stellen. 

Anzugeben sind:  

Termin der Schulungsmaßnahme, Lehrgangsplan; Teilnehmerzahl 

(Anwesenheitslisten müssen geführt werden und sind bei der Endabrechnung 

mit einzureichen) 

Bei Jugendveranstaltungen  ist auch die Zahl der Betreuer anzugeben. 

(Antragsformular : „Zuschuss zur  Förderung der Laienmusik"). 

  
c)Konzertreisen  

zur Pflege der Völkerverständigung und der internationalen Kontakte ins Ausland 

– Antragsformular : „Zuschuss zur Förderung von Konzertreisen“. 

 

d)Für das Musizieren in Gemeinschaft mit Schulen  gibt es  

einen gesonderten Antrag : „Zuschuss zur Förderung der Zusammenarbeit von 

Schule und Verein“ 

 
Anträge sind bis spätestens 31. Jan. eines Jahres an den BCV  zu stellen. Die 
Zuschüsse werden vom Ministerium für Kultur, Jugend und Sport in Stuttgart 
genehmigt.  
Anträge gibt es im Internet,  Homepage BCV 
- Link: Zuschüsse 

 
Was muss nach der Veranstaltung beachtet werden? 

Bis zu einem Monat nach der Veranstaltung sollte die korrekte Abrechnung an 

den Badischen Chorverband  eingereicht werden – mit den entsprechenden 

Unterlagen als Nachweis 

 
Was nicht bezuschusst wird, sind: 

Noten, Instrumente, Inventar, Geschenke, Kleidung, Korrepetitoren, Gastsänger, 

Bewirtung bei Konzerten 

 
 Regelung mit der GEMA * 

 

Für die Abgeltung der bisherigen GEMA-Gebühren gibt es eine neue 

pauschalierte Regelung: 

 

Der Verein zahlt 
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- jährlich € 15,00 und 

- pro erwachsenes Mitglied 0,60 € /Jahr 

- Kinderchöre zahlen keine GEMA-Gebühren 

-  

Damit sind alle GEMA –Kosten abgegolten, unabhängig wie viele 

Chorveranstaltungen ein Verein im Laufe des Jahres durchführt.  

Die jeweilige Veranstaltung ist direkt beim BCV auf einem Formblatt mit 1 

Programm anzumelden. Das Formblatt steht auf der Homepage des BCV zur 

Verfügung 

Der GEMA –Beitrag wird vom BCV direkt eingezogen. 

 

 

Bei Rückfragen hilft die Geschäftstelle vom 

Breisgauer Sängerbund - Peter Rahden, Postfach 1106, 79325 Teningen 

E-Mail-Adresse:   peter.rahden@t-online.de 

 Infos auch: www.breisgauer-saengerbund.de 

 

oder der 
Badische Chorverband, Gartenstr. 56 a in 76133 Karlsruhe 

Tel. 0721 84 96 69 – Fax 0721 85 38 86 oder mailto: info@bcvonline.de 
Oder:   www.bcvonline.de 
 
*  Die Jahresbeiträge und  Gebühren für Versicherungen,  sowie für die GEMA – 
Pauschale können jährlich angepasst werden. 

 
 
 
 

 
Stand:  4/2010 

http://www.breisgauer-saengerbund.de/
mailto:info@bcvonline.de

